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Geltungsbereich 

Das Plangebiet liegt südlich des Bebauungsplans Gewerbe- und Industriegebiet Teil 1 und 
Teil 2. 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplans Hirsch im Hart Teil III umfaßt folgende Flächen 
und Teilflächen: 
Gemarkung Hart: 81, 83, 86, 89, 90, 91/1 
Gemarkung Mühldorf a. Inn: 783, 786, 803/2, 825/1 

Das Bebauungsplangebiet umfaßt ca. 3,4 ha. 

Planungsbedarf/Planungsziel 

Der Rat der Stadt Mühldorf am Inn hat in seiner Sitzung am 21.12.2000 / Beschlußnr. 215 
beschlossen, für das Gebiet Hirsch im Hart Teil III einen Bebauungsplan gemäß § 2 Absatz 
1 BauGB aufzustellen. 
Die vorliegende Planung umfaßt den dritten Teilabschnitt (ca. 800m) der insgesamt 2700m 
lagen Umfahrung Mühldorf Nord. 
Die Trasse beginnt an der Mößlinger Kreuzung und verlängert die bereits gebaute 
Nordtangente in östlicher Richtung parallel zum Innkanal. Unter der Bahnlinie Rosenheim - 
Pilsting hindurchführend, schwenkt die Trasse weg vom Innkanal in Richtung der 
landwirtschaftlichen Hofstelle Hirsch am Hart. Ein weiterer Linksbogen, gefolgt von einer 
Geraden, läßt die Umfahrung Mühldorf Nord wieder auf die bestehende äußere Neumarkter 
Straße zu führen. In Form einer Rechtskurve wird ein Anschluß an die bestehende 
Staatsstraße hergestellt, wobei die bestehende St 2092 senkrecht angebunden wird und 
somit in Zukunft hierarchisch untergeordnet sein wird. 

Vorrangiges Ziel der Umfahrung Mühldorf Nord ist die Entlastung des innerstädtischen 
Verkehrsnetzes vom Durchgangsverkehr. 
Nach Fertigstellung der Bundesautobahn A 94 München-Pocking wird die Umfahrung 
Mühldorf Nord zu dem, die Funktion des Autobahnzubringers übernehmen. 

Planungsbindungen 

Flächennutzungsplan 

Entsprechend der im LEP ausgewiesen Ziele ist im FNP (Stand 1996) der Bereich des 
Bebauungsplanes als Trasse für die Umfahrung Mühldorf Nord ausgewiesen. 

Vorhandene Situation/Bestand 

Eigentums-,/ Besitzverhältnisse 

Die Grundstücksflächen innerhalb des Planbereiches des Bebauungsplanes befinden sich 
bis auf kleinere Teilflächen im Eigentum der Stadt. 



4.2 Nutzungsverhältnisse 

Das Grundstück war Teil ausgedehnter landwirtschaftlicher Flächen und ist unbebaut. 
Direkt bzw. im unmittelbaren Nahbereich grenzen an das Plangebiet folgende vorhandene 
Nutzungen an: 
- im Norden eine landwirtschaftliche Hofstelle Hirsch am Hart mit Wohngebäude 

(Flurstück 89); 
- im Nordosten der Bebauungsplan Hirsch am Hart Teil I; 
- im Süden landwirtschaftliche Nutzflächen; 
- im Westen die Bahntrasse Rosenheim-Pilsting; 

4.3 Altlasten 

Altlasten sind nach Angaben der Stadtverwaltung Mühldorf nicht bekannt. 

4.4 Plangebende Lärmvorbelastung / Geplante Umfahrung Mühldorf Nord 

Nach Aussagen der gutachterlichen Stellungnahme des Büros Steger & Piening GmbH 
werden die schalltechnischen Orientierungswerte der DIN 18005/2 bzw. die 
Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV /3/für angrenzende Nutzungen überschritten. 

Zusätzliche Maßnahmen zum Schutz vor den Geräuschimmissionen, der derzeit in Planung 
befindlichen Umfahrung Mühldorf Nord sind daher erforderlich, (s. 5.2 Schutz vor 
schädlichen Umwelteinwirkungen) 

4.5 Versickerung von Niederschlagswasser 

Nach Aussagen der Stadt Mühldorf und den vorliegenden Erfahrungen zum südwestlich 
angrenzenden B-Plan sind innerhalb des Plangebietes kieshaltige Böden (unmittelbar 
angrenzend, ehern. Kiesabbaugebiet) vorherrschend, die eine gute Versickerungsfähigkeit 
gewährleisten. 

4.6 Naturräumliche Gegebenheiten 

Das Planungsgebiet im Stadtgebiet Mühldorf a. Inn liegt nach der naturräumlichen Gliederung 
Deutschlands im Alpenvorland und gehört innerhalb der naturräumlichen Haupteinheit 'Isar- 
Inn-Schotterplatten' dem Naturraum 'Unteres Inntal' an. 

Das Gebiet liegt am Nordrand der Inn-Terrassen der Spätwürmeiszeit noch unterhalb der 
Terrassenkante zur Niederterrasse der Würmeiszeit. Die Grenzlinie zwischen den beiden 
geologischen Einheiten der glacialen (eiszeitlichen) Terrassenschotter ist durch den ost-west- 
verlaufenden Geländesprung im Norden der geplanten Straßentrasse nachvollziehbar. 

Das Planungsgebiet ist morphologisch nur nach Osten und Süden zum Innwerkkanal hin 
geöffnet. Nach Norden wirkt die geologisch bedingte Terrassenkante, nach Westen hin die 
Bahnlinie als kleinklimatisch wirksame Barriere. 

4.6.1 Wasser 

Oberflächengewässer sind im Planungsgebiet nicht vorhanden. 
Die durchschnittlichen Niederschlagswerte liegen bei 720 mm - 820 mm/a. Durch den südlich 
gelegenen Innwerkkanal ist der natürliche Wasserabfluß in hohem Maße verändert worden. 
Die natürliche Überschwemmungsdynamik des Inns ist nicht mehr gegeben, 
Hochwasserereignisse sind auszuschließen. 



Die Grundwasserstände liegen oberhalb der Terrassenkante am westlichen Pegel Hart bei 15 
m unter Gelände (ca. 396 m über NN). Dies entspräche für das Planungsgebiet einem 
Flurabstand zum Grundwasser von ca. 8 - 10 m. Der Grundwasserleiter verläuft in Richtung 
Ost - Südost. 

4.6.2 Klima/Luft 

Das Planungsgebiet liegt in einem Kaltluftsammelgebiet im Einfluß des Innwerkkanals, daß 
durch erhöhte Nebel- und Frostbildung geprägt ist. Als klimaverändernde Barriere wirkt die 
westlich verlaufenden Bahnlinie. Schadstoff-Emittenten sind nicht vorhanden. 
Die Hauptwindrichtung liegt bei der Richtung 240 ° (Südwest). Die Windrichtungsverteilung bei 
Schwachwind ist gleichmäßig aus allen Richtungen. 

4.7 Heutige Nutzungen / Biotoptypen 

Das Bebauungsplangebiet ist von intensiv landwirtschaftlich genutzten Ackerflächen geprägt. 
Das bestehende Wirtschaftswegenetz liegt teilweise im Plangebiet; das landwirtschaftliche 
Anwesen 'Hirsch' grenzt direkt an die Nordgrenze des Geltungsbereiches an. Im Plangebiet 
sind somit keine besonderen Biotoptypen kartiert. 

Das Baudenkmal der neugotischen Hofkapelle mit seinem stattlichen Baumbestand bildet 
neben der Bebauung des Anwesens 'Hirsch' das einzige landschaftsbildprägende Element im 
direkten Umfeld des Bebauungsplangebietes. 

Der Grenzstein Nr. 17 des früheren Burgfriedens der Stadt Mühldorf a. Inn liegt als weiteres 
Baudenkmal an einer landwirtschaftlichen Wegeverbindung innerhalb des Geltungsbereiches. 

5.0 Begründung der planerischen Festsetzungen 

5.1 Verkehrserschließung 

Der ca. 800m lange Trassenabschnitt der Umfahrung Mühldorf Nord ist für eine 
durchschnittliche Verkehrsstärke von ca. 15.000 bis 18.000 Kfz/24h ausgelegt. Der Planung 
wurde eine Entwurfsgeschwindigkeit Ve von 80 (100) km/h und einer 
Knotenpunktgeschwindigkeit Vk = Vzul = 70 km/h zu grundegelegt. 
Hieraus abgeleitet ergibt sich ein Regelquerschnitt von: 
-Bankett: 1,50 m 
- Fahrbahn: 8,00 m 
-Bankett: 1,50 m 
Durch einen Grünstreifen von 1,50 m Breite vom südlichen Fahrbahnbankett getrennt wird 
ein 3,0 m breiter Wirtschaftsweg mit einem beidseitigen Bankett von 0,50m Breite 
angeordnet. Der die Trasse parallel begleitende Wirtschaftsweg (asphaltiert) fungiert 
gleichzeitig als Fuß- und Radweg. Hiermit wird eine Integration in das innerstädtische 
Wegnetz sichergestellt. 

Unter Berücksichtigung einer späteren Gewerbeerweiterung im westlichen Anschluß an 
den Bebauungsplan Hirsch am Hart Teil 1, als auch einer langfristig beabsichtigten Süd- 
Erweiterung ist bereits ein Knotenpunkt zur Erschließung dieser Gebiete vorgesehen. 
Der Knotenpunkt wird zur Gewährleistung der beabsichtigten Leistungsfähigkeit im 
gesamtstädtischen Verkehrsystem und der füßläufigen Anbindung der nördlich der Trasse 
beabsichtigten Gewerbeerweiterung signalisiert. 



5.2 Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen 

Im Zuge der Aufstellung des Bebauungsplanes „ Hirsch am Hart Teil III“ der Stadt Mühldorf 
wurde bzgl. der Geräuschemissionen des geplanten Verkehrsweges „Umfahrung Mühldorf 
Nord“ das Gutachten der Lärmschutzberatung Steger&Piening GmbH, Bericht Nr. 
1428/b2/pie+1428/b3/hu+1428/L3/hu erstellt. 
Das Gutachten geht für die Umfahrung Mühldorf Nord von einer Verkehrsbelastung 
DTV=18000 Kfz/24H und einer maximal zulässigen Höchstgeschwindigkeit, im Bereich der 
Knotenpunkte von 70 km/h und der übrigen Streckenabschnitt von 100 km/h aus. 
Es kommt zu folgenden Ergebnissen: 

Verkehrsqeräusche angrenzende Wohngebiete 

Unter Zugrundelegung der o.g. Werte wird festgestellt, dass die zu erwartenden 
Geräuschemissionen der Umfahrung Mühldorf Nord die zulässige Immissionsgrenzwerte 
der 16. BimSchV, für die westlich der Bahntrasse und südlich des Innwerkkanales 
liegenden Wohngebiete an den nächstgelegen Wohnhausfassaden, nicht überschritten 
werden. Schallschutzmaßnahmen (aktiv und passiv) sind nach Ausagen der 
gutachterlichen Stellungnahmen im Zusammenhang mit dem Neubau der Umfahrung 
Mühldorf Nord, unter Berücksichtigung der angrenzenden Wohngebiete, im Bereich und im 
Umgriff des Bebauungsplanes nicht erforderlich. 

Verkehrsqeräusche Hofstelle „Hirsch am Hart“ 

Hingegen wurden am Immissionsort Hofstelle „Hirsch am Hart geringe Überschreitungen 
der Immissionsgrenzwerte von tags 1dB(A) und nachts 2 dB(A) festgestellt aus denen 
sich Maßnahmen in Rahmen der Lärmvorsorge ergeben. 
Aufgrund der zu erwartenden Überstandslängen aktiver Schallschutzeinrichtungen (z.B. 
Erdwall oder Wand) und der damit in Kauf zu nehmenden Beeinträchtigung des 
Landschaftsbildes erscheint unter Berücksichtigung der Kosten-Nutzen-Effekte die 
Realisierung eines Lärmschutzwalls/-wand nicht wirtschaftlich. 
In Folge dessen werden aus gutachterlicher Sicht passive Schallschutzmaßnahmen 
vorgeschlagen, die in einem weiteren Gutachten ermittelt wurden. Die gutachterliche 
Stellungnahme kommt zum Ergebnis, dass keine der vorhandenen Fensterkonstruktionen 
des betroffenen Gebäudes ausgetauscht oder saniert werden muß. Für das im 
Obergeschoß liegende Schlaf-/ Gästezimmer sind schallgedämmte Lüftungseinrichtungen 
vorzusehen. Für bleibende Beeinträchtigungen am südlich unbebauten Außenwohnbereich 
besteht Anspruch auf Entschädigung. 
Die sich hieraus abzuleitenden Maßnahmen bzw. Entschädigungsansprüche werden von 
der Stadt Mühldorf getragen. 

6.0 Grünordnerlsche Festsetzungen 

Das grünordnerische Konzept beinhaltet straßenbegleitende Maßnahmen zur Entwicklung 
großflächiger öffentlicher Grünflächen entlang der 'Umfahrung Mühldorf Nord' im Verbund 
den künftig angrenzenden Gewerbegebietsflächen. 

Die grünordnerische Gestaltung der öffentlichen Grünflächen entlang der 'Umfahrung 
Mühldorf Nord' wurde in der Landschaftspflegerischen Begleitplanung, die für die 
Gesamttrasse aufgestellt wurde, erarbeitet. 

Durch die im Mittelabschnitt der 'Umfahrung Mühldorf Nord' festgesetzten Grünflächen 
entsteht ein weiterer Abschnitt des großflächigen Grünzuges entlang der 'Umfahrung 
Mühldorf Nord'. Beidseits der Trasse sind daher die Teilflächen zwischen Straße und 
Grenze des Geltungsbereiches als öffentliche Grünflächen festgesetzt. 
Entsprechend den Vorgaben aus dem östlich angrenzenden Bebauungs- und 
Grünordnungsplan 'Hirsch am Hart - Teil I' werden die straßenbegleitenden Flächen als 
standortgerechte Wiesen angelegt. Zusätzlich ist je 500 qm Fläche ein Laubbaum zu 
pflanzen. 



Die Baum pflanzung erfolgt im Rahmen des Gesamtkonzeptes aus der 
Landschaftspflegerischen Begleitplanung zur Gestaltung des Grünzuges entlang der 
'Umfahrung Mühldorf Nord'. 
Demnach sind die Baumpflanzungen an den wesentlichen Schwerpunkten der 
Gebietsentwicklung verdichtet in Gruppen zu pflanzen. 

Innerhalb des Bebauungsplangebietes entstehen Baumgruppen 

• am westlichen Ende im Kreuzungsbereich der 'Umfahrung Mühldorf Nord' mit der 
Bahnlinie Rosenheim - Pilsting 
• in den Kreuzungsbereichen der 'Umfahrung Mühldorf Nord' mit den vorgesehenen 
Erschließungsstraßen der angrenzenden Gewerbegebietsflächen 
• im Umfeld der vorhandenen Baudenkmäler 'Grenzstein Nr. 17' und 'neugotische 
Hofkapelle' des Anwesens Hirsch. 

Alle Bereiche dazwischen werden als Wiesenflächen hergestellt und als offene 
Landschaftsstruktur entwickelt. 

Planvollzug 

Bodenordnung 

Der erforderliche Grunderwerb erfolgt durch die Stadt Mühldorf a. Inn. 

Auswirkungen der Planung 

Eingriffsregelung gemäß § 8a Bundesnaturschutzgesetz und Ausgleichs- und 
Ersatzmaßnahmen 

Mit der Neufassung des Baugesetzbuches (BauGB) vom 01.01.1998 wurde die 
naturschutzfachliche Eingriffsregelung in der Bauleitplanung in das Bauplanungsrecht 
aufgenommen. 

In der gemeindlichen Bauleitplanung ist demnach auf der Grundlage von 

• § 8a des Bundesnaturschutzgesetzes und 
• Art. 6 des Bayerischen Naturschutzgesetzes als länderbezogene Regelung 
• in Verbindung mit § 1a des Baugesetzbuches 

für notwendige Eingriffe in Natur und Landschaft die naturschutzfachliche Eingriffsregelung 
anzuwenden. 

Nach § 1a Abs. 2 Nr. 2 BauGB ist die naturschutzfachliche Eingriffsregelung mit Ermittlung der 
möglichen Vermeidung und Minimierung von Eingriffen und Ableitung der notwendigen 
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen durch die Gemeinde in der Abwägung nach §1 Abs. 6 
BauGB zu berücksichtigen. 

In der für die Gesamttrasse der 'Umfahrung Mühldorf Nord' erarbeiteten 
Landschaftspflegerischen Begleitplanung ist die Eingriffsermittlung entsprechend der 
gemeinsamen Grundsätze der Staatsministerien des Inneren und für Landesentwicklung und 
Umweltfragen für die Ermittlung von Ausgleich und Ersatz nach Art. 6 und 6a BayNatSchG 
vom 21.06.93 durchgeführt worden. 



r 

Für den Trasse nabschnitt innerhalb des Bebauungsplangebietes ist bei einer Versiegelung 
von ca. 16.000 qm landwirtschaftlich genutzter Fläche (Acker) ein Ausgleichsbedarf von ca. 
4.800 qm ermittelt worden. 

Als Ausgleichsfläche für den Bebauungsplan „Hirsch am Hart -Teil 3“ ist in der 
landschaftspflegerischen Begleitplanung für die Gesamttrasse der Umfahrung Mühldorf Nord 
die Teilfläche der Ausgleichsmaßnahme ,AE2- Waldneubegrünung östlich Starkheim’ 
zugeordnet. Aus der Gesamtfläche der Flumummer 919/4 Gemarkung Mühldorf a. Inn von 
12.995 qm werden somit 4800 qm dem Bebauungsplan .Hirsch am Hart - Teil 3’ angerechnet. 

Der Ausgleichsbedarf ist damit erbracht - eine naturschutzrechtliche Eingriffsregelung in der 
Bauleitplanung gemäß § 1a BauGB ist damit nicht mehr durchzuführen. 

9.0 Flächenberechnung 

Grunddaten: 

Geltungsbereich Bebauungsplan 

davon Umfahrung Mühldorf Nord 
bestehend aus Straßenfläche 
und Öffentliche Grünfläche P4 

33.994 qm 

16.443 qm 
17.551 qm 

Gesamt 33.994 qm 

Plan Verfasser 

BAU-BLOCK- Architekten, Dipl.Ing.Gemot Münnich, Karl-Rothe-Str. 11, 04105 Leipzig 
in Arbeitsgemeinschaft mit Dipl.Ing. Michael Hecker / Architekt und Stadtplaner 
Landschaftsplanung, Büro Wolfgang Weinzierl Landschaftsarchitekten, 
Parkstrasse 10, 85051 Ingolstadt 

Fertigungsdaten 

Vorentwurf: 
Entwurf: 
Satzungsbeschluß: 

22.11.2000 
03.04.2001 
10.07.2001 



Stadtbauamt Mühldorf a. Inn 
Az.: 51-610/9-8 Di-Sb 

Mühldorf a. Inn, 07.03.2002 

Bekanntmachung 

Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses für den Bebauungsplan "Hirsch am 
Hart Teil Hl" (siehe Lageplan). 

Der Stadtrat der Stadt Mühldorf a. Inn hat am 26.07.2001 den Bebauungsplan 
"Hirsch am Hart Teil III" i.d.F.v. 10.07.2001 als Satzung beschlossen. Dieser 
Beschluss wird hiermit gemäß § 10 Abs. 3 des Baugesetzbuches (BauGB) orts¬ 
üblich bekanntgemacht. 

Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan "Hirsch am Hart Teil Hl" 
1. d.F.v. 10.07.2001 in Kraft. 

Jedermann kann den Bebauungsplan mit der Begründung beim Stadtbauamt, 
Huterergasse 2, 1.Stock, Zimmer N101, 84453 Mühldorf a. Inn, während der 
allgemeinen Servicezeiten einsehen und über deren Inhalt Auskunft verlangen. 

Auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung von Verfah¬ 
rens- und Formvorschriften und von Mängeln der Abwägung sowie die Rechts¬ 
folgen des § 215 Abs. 1 BauGB wird hingewiesen. 

Unbeachtlich werden demnach 

1 eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 BauGB bezeichne- 
ten Verfahrens- und Form Vorschriften und 

2. Mängel der Abwägung 

wenn sie nicht in Fällen der Nummer 1 innerhalb eines Jahres, in Fällen der 
Nummer 2 innerhalb von sieben Jahren seit Bekanntmachung des Bebauungs¬ 
planes schriftlich gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden sind; der 
Sachverhalt, der die Verletzung oder den Mangel begründen soll, ist darzulegen. 

Außerdem wird auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 
BauGB hingewiesen. Danach erlöschen Entschädigungsansprüche für nach den 
§§ 39 bis 42 BauGB eingetretene Vermögensnachteile, wenn nicht innerhalb von 
drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Vermögensnachteile 
eingetreten sind, die Fälligkeit des Anspruches herbeigeführt wird. 

Mühldorf a. Inn, 07.03.2002 ..— 

\ Günther Knoblauch 
1. Bürgermeister 

An der Amtstafel 
angebracht: 
abgenommen: 

08.03.2002 uo.uo.^uuz. a 

16.04.2002 Q, 
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BEBAUUNGSPLAN 

Arbeitstitel: Hirsch am Hart Teil III 

Stadt Mühldorf am Inn 



Stadt Mühldorf a. Inn / Landkreis Mühldorf a. Inn 
Aufstellung eines Bebauungsplans, Industriegebiet „Hirsch am Hart“ Teil III /M. 1:1000 
Der Bebauungsplan umfaßt die innerhalb des gekennzeichneten Geltungsbereiches liegenden 
Flurstücke und Teilflächen von Flurstücken. 

Die Stadt Mühldorf a. Inn erläßt aufgrund des § 10 in Verbindung mit dem § 1, 2, 3, 8 und 9 des 
(BauGB), der Baunutzungsverordnung, der Planzeichenverordnung, des Art. 91 Abs.3 der 
Bayerischen Bauordnung (BayBO) und des Art. 23 der Gemeindeordnung (GO) für den Freistaat 
Bayern diesen Bebauungsplan als Satzung. 

Fertiaungsdaten 
Vorentwurf: 22.11.2000 
Entwurf: 03.04.2001 
Satzungsbeschluß: 10.07.2001 
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Planverfasser 
BAU-BLOCK- Architekten, Dipl.Ing.Gemot Münnich, Karl-Rothe-Str. 11, 04105 Leipzig 
in Arbeitsgemeinschaft mit Dipl.Ing. Michael Hecker / Architekt und Stadtplaner 
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Textliche Festsetzungen Bebauungsplan Hirsch am Hart Teil III 
(Die Nummerierung erfolgt analog § 9 Abs.1 Baugesetzbuch. / Die Darstellung 
erfolgt auf der Planzeichnung.) 

Flächen die von baulichen Anlagen und Bepflanzung freizuhalten sind 
§9Abs. 1 Nr. 10 BauGB 
Das Sichtdreieck ist von jeglichen baulichen Anlagen, auch genehmigungs- und 
anzeigefreien Anlagen freizuhalten. 
Das Bepflanzen mit Bäumen ist zulässig, sofern diese eine Kronenansatzhöhe von 
mindestens 2,50 m haben. 

Grünordnerische Festsetzungen 
§9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB 

Öffentliche Grünflächen 

Mit Planzeichen sind öffentliche Grünflächen als Straßenbegleitgrün zur ‘Umfahrung 
Mühldorf Nord' festgesetzt. 
Die Flächen sind mit einer kräuterreichen Wiesenmischung anzusäen und mit Bäumen 
gemäß 2.2 Baumpflanzungen zu überstellen. 

Baumpflanzunqen 

An den durch Planzeichen festgesetzten Standorten sind Laubbäume als Hochstämme zu 
pflanzen und dauerhaft zu unterhalten. Die Standorte der zu pflanzenden Bäume können 
geringfügig verändert werden, wenn aus verkehrstechnischen oder aus Gründen der 
erforderlichen Spartentrassen eine Pflanzung am vorgesehenen Standort nicht möglich ist. 
Die Anzahl (1 Laubbaum je 500 qm des Grünzuges entlang der 'Umfahrung Mühldorf 
Nord') und Art der Bepflanzung muss dabei im Grundsatz erhalten bleiben. 

Verwendung geeigneter Arten der potentiell-natürlichen Vegetationsgesellschaft des 
Labkraut-Eichen-Hainbuchenwaldes sowie Wildobstbäume in Einzelstellung: 

Bäume 1. und 2. Ordnung 

Acer campestre 
Acer plantanoides 
Carpinus betulus 
Fraxinus excelsior 
Quercus petraea 
Quercus robur 
Sorbus aucuparia 
Tilia cordata 

- Feldahorn 
- Spitzahorn 
- Hainbuche 
- Esche 
-Traubeneiche 
- Stieleiche 
- Eberesche 
- Winterlinde 

Wildobstbäume 

Malus communis 
Pyrus pyraster 
Prunus avium 
Prunus domestica 
Prunus maheleb 
Sorbus torminalis 
Juglans regia 

- Wildapfel 
- Wildbirne 
- Vogelkirsche 
- Pflaume 
- Steinweichsel 
- Eisbeere 
- Walnuss 

Die Verwendung von Nadelgehölzen (auch als Hecke) sowie von Trauerformen und 
buntlaubiger Gehölze ist ausgeschlossen. 

Einsaaten 

Ansaatflächen sind mit Landschaftsrasen nach RSM 7.1-7.4 mit Kräutern einzusäen. Die 
öffentlichen Grünflächen zur Umfahrung Mühldorf Nord sind als Wiesenfläche mit 
Bäumen ohne Strauchbepflanzung auszubilden. 



Bodenaushub 

Auf geschichtliche Funde ist während der Bodenaushubmaßnahmen sorgfältig zu achten; auf die 
Anzeigepflicht gemäß § 8 BayDSchG wird hingewiesen. 
Veränderungen der natürlichen Geländeoberfläche sowie herausragende Böschungen und 
Terrassierungen sind unzulässig. 

Regenwasserversickerung 

Anfallendes Niederschlagswasser ist zu versickern; wenn möglich sind wasserdurchlässige 
Beläge/Befestigungen einzusetzen. Die Versickerung muß jeweils nach den Vorgaben des ATV- 
DVWK Merkblattes M153 sowie des ATV Arbeitsblattes A138 erfolgen. 
Für die Versickerungsanlagen (Grundwasserbenutzung nach §3 WHG) ist eine wasserrechtliche 
Erlaubnis nach Art. 17 BayWG beim Landratsamt Mühldorf a. Inn zu beantragen. 

Hinweise 

Landschaftspflegerische Begleitplanung 

Die öffentlichen Grünflächen im Bebauungsplanumgriff sind dem Straßenbauprojekt 'Umfahrung 
Mühldorf Nord' als landschaftsgestalterische Maßnahmen zur Eingliederung der Straßentrasse und 
der notwendigen Nebenanlagen (Regenrückhaltebecken, Begleitwege) in den vorhandenen 
Landschaftsraum zugeordnet. 

Für die grünordnerische Gestaltung dieser Flächen wurde in der Landschaftspflegerischen 
Begleitplanung in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde, Landratsamt Mühldorf a. Inn 
ein Maßnahmenkonzept entwickelt, dessen Umsetzung mit der vorliegenden Bebauungsplanung 
planungsrechtlich gesichert wird. 

Bodendenkmäler 

Bei archäologischen Bodenfunden besteht Hinweispflicht gemäß Art.8 DSchG. Der Beginn des 
Oberbodenabtrages bzw. die Auskofferung des Straßenkörpers ist dem Kreisheimatpfleger Ernst 
Aicher frühzeitig bekannt zu geben. 

Ausbauprofil 

Das Ausbauprofil innerhalb der festgesetzten Verkehrsflächen als auch die Baumstandorte sind nur 
zur Information dargestellt. 


